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A n f ra g e b e a n t w 0 r tun g 

Die Abgeordnet en K a. n. d u t s c h und Genossen haben den Bundes­

minister f ür sozial e Verwaltung in einer Int er pell ation vom 6~ Juli d.J. 

gefragt, ob er geneigt s ei, die Aufbesserung der Kriegsopferrenten auf die 

in der Sozialversicherung beobachteten Realwerte unter gleichzeitigem Einbau 

der Ernährungszulage und die Ber eitstellung der Mittel durch Verhandlungen 

mit dem Finanzminister zu erwirken. 

In Beantwor tung dieser Anfrage führt Bundesminister für soziale 

Verwaltung Pro k S 0 haus: 

loh bin mir dessen voll bewusst, dass die im Krl egsopfervers or g1.lnGs­

gesetz vorgesehenen Rentonsätze einer ~höhung bedürfen. In welohem Ausmass di ese 

duroh eine Novellierung des Kri egsopf'erversorgungsgesetzes bewirkt werden kann, 

wird davon abhängen, welche Budgetmittel für diesen Zweck zur Verfügung gestellt 

wer den · können. Die Verhandlungen mit dem Herrn Bundesminister fUr Finanzen sind 

bereits ~fgenommen. wi e Sie sioherlioh aus der Presse Bohon ersehen haben. 

Diese Verhandlungen waren aber bereits 1m Herbst vorigen Jahres vereinbart. 

Was den Einbau der Ernährungszulagen in das Kriegsopferversorgunga­

gesetz anlangt, kann ich f eststellen, dass das Bundesministerium für sozial e 

Verwaltung zu dem gegenständlichen Vor$ohlag des Reohnungshofes ausführlich 

Stellung genommen hat. In dieser St vllungnahme wurde aufgezeigt, dass d~e 

ReaH.sierung ~iese:ro Anregung dann möglich wäre, wenn entweder d.ie Ernährungszulage 

für alle Zusatz rentenempf änger durch Einbau in di a Zusatzrente und für alle 

Elternrentenempfänger durch Einbau in di e Elternrente beseitigt oder aber ein~ 

fach ohne Ersatzleistung gestrichen würde. Bass eine Streichung von vornher ein 

nicht erwogen werden kann, steht ausser Zweifel, weil ~erade die Kri egsopfer, 

di e Ernährungszulage beziehen, zu den Bedürftigsten zählen. Der erstgenannte 

Vorschlag würde mit einem Mehraufwand von sohätz~swe1se mindestens 150 Milli~ 

nen Schilling jährlich verbunde n sein. Der Mehraufwand würde sich vervielfachen, 

wenn alle Rentensätze, al so auch die der Leichtbeschädigten und der wegen i hr es 

Einkommens vom Bezug einer Zusatzrente ausgeschlossenen übrigen Besohädigten 

und Hinterbliebenen sowi e der Eltern, die bisher keine Ernährungszulage bezogon, 

um dan Betrag dieser Zulage erhöht würden. Wenn nun aber nach der Anregung des 
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Re ohnungshofes weder eino Schädigung der Kriegsopfer noch ein Mehraufwand 

des Bundes durch die Beseitigung der Ernährungszulage eintreten soll, dann 

könnte dies nur daduroh bewirkt werden, das s zu den Beschädigtenrenten, den 

Witwenrenten und Elternrenten eine naue Zulage in Höhe der bisherigen Ernähru~gs­

zulage eingeführt wird, deren Dezug an di~ gle ichen Voraussetzungen gebunden 

werden müsste, die heute f ür den Bezug der Ernährungszulage gelten. 

Eine Vereinfachung des Kriegsopferversorgungsrechtes und eine 

Erle iohterung in dessen Durohführung würde hi oduxoh ~obt eintreten. Ich 

möchte in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt lassen, dass die Zentralorgani­

sat10n der Kriegsopfervarbände Österreiohs in ihrem Forderungsprogramm, das 

Gegenstand der Verhandlungen sein wird, eine Forderung nach Beseitigung dqr 

Ernährungszulagen duroh Einbau in das Rentensystem nicht erhoben hat, weil 

auch ihre Faohleute als Kenner der Materie zur Überzeugung gel angt sind, dass 

oin soloher Einbau derzeit nichtmalisierbar ist und dass dieser Einbau, wenn 

er nach dem Vorsohlag des Rechnungshofes bewirkt würde, im Grunde genommen 

mit dem Bestreben, die Rentonversorgung der Kriagsopfer auf ein höheres Niveau 

zu heben, keinen Zusammenhang besitzt, 

-.-~ .. -.-
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